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Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, den 16. Juni 2026, um 
10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr) in der Kongresshalle Gießen, Südanlage 3, 35390 Gießen, 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Sämtliche Mitglieder des 
Aufsichtsrats und des Vorstands beabsichtigen, an der gesamten Hauptversammlung 
teilzunehmen.  

 

I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 nebst dem zusammengefassten 
(Konzern-)Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr, des Vorschlags 
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts 
zu den Angaben gemäß §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 HGB 

Die vorstehenden Unterlagen können im Internet vom Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung an eingesehen werden unter:  

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
Die Unterlagen werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und 
in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine 
Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss bereits 
gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 
2025 in Höhe von EUR 85.025.921,76 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im 
Geschäftsjahr 2025 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im 
Geschäftsjahr 2025 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
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5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2026 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für unterjährige 
Finanzberichte des Geschäftsjahrs 2026 sowie für das erste Quartal des 
Geschäftsjahrs 2027 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die 
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2026 sowie – sofern eine solche erfolgt – für die prüferische Durchsicht 
unterjähriger Finanzberichte des Geschäftsjahrs 2026 sowie für das erste Quartal des 
Geschäftsjahrs 2027 zu bestellen. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende 
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt 
wurde. 

 
6. Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung 
erfolgt vorsorglich vor dem Hintergrund der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die in nationales 
Recht umzusetzen ist.  
 
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die 
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 
zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts des Geschäftsjahres 2026 für die Gesellschaft 
und den Konzern zu bestellen.  
 
 

7. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften 
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 

Nach Maßgabe des § 162 AktG ist von Vorstand und Aufsichtsrat ein Vergütungsbericht 
zu erstellen, der der Hauptversammlung zur Billigung gemäß § 120a Absatz 4 AktG 
vorzulegen ist. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde von der 
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 
gemäß § 162 Abs. 3 AktG daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts gemäß § 162 Abs. 3 Satz 3 AktG ist dem Vergütungsbericht 
beigefügt. Die Entscheidung der Hauptversammlung über die Billigung des 
Vergütungsberichts hat empfehlenden Charakter. Der Vergütungsbericht sowie der 
Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers sind von der Einberufung der 
Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
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verfügbar. Der Vergütungsbericht wird dort auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften 
Vergütungsbericht der PVA TePla AG für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

 

8. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und die 
Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie der 
Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien 

Die von der Hauptversammlung am 28. Juni 2023 beschlossene Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gilt bis zum 27. Juni 2028. Die Gesellschaft 
hat in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 von der bestehenden Ermächtigung Gebrauch 
gemacht und insgesamt 1.327.398 eigene Aktien im Rahmen eines 
Aktienrückkaufprogramms zurückerworben. 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es zur Wahrung der Flexibilität für angezeigt, der 
Gesellschaft auch künftig für die aktienrechtlich zugelassene Dauer von fünf Jahren die 
Möglichkeit zu eröffnen, eigene Aktien zu erwerben und im Interesse der Gesellschaft zu 
verwenden. Die bisherige Ermächtigung soll daher aufgehoben werden und durch eine 
neue Ermächtigung ersetzt werden, die bis zum 15. Juni 2031 gelten soll. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Mit Wirksamwerden des nachstehenden Beschlusses über die Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Top 8 lit. b) bis lit. i) wird 
die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Juni 2023 
unter dem damaligen Tagesordnungspunkt 10 beschlossene Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien aufgehoben, soweit davon kein 
Gebrauch gemacht worden ist. 

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 15. Juni 2031 eigene Aktien mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist 
– des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, deren Inhaber die Gesellschaft ist oder die ihr gemäß §§ 
71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
Grundkapitals entfallen.  

c) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in 
Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ihre 
Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgeübt 
werden.  

d) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots.  

aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der gezahlte Kaufpreis 
je Aktie der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt 
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der Schlusspreise an den drei Börsenhandelstagen, welche der Eingehung 
der Verpflichtung zum Erwerb vorangehen („Referenztage“), um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

„Schlusspreis“ ist im Hinblick auf jeden einzelnen Börsenhandelstag der 
in der Schlussauktion ermittelte Schlusskurs oder, wenn ein solcher 
Schlusskurs an dem betreffenden Handelstag nicht ermittelt wird, der 
letzte im fortlaufenden Handel ermittelte Preis der Aktie der Gesellschaft. 
Abzustellen ist dabei für alle drei Referenztage auf denjenigen im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter 
Wertpapierbörse oder im Parketthandel an einer deutschen 
Wertpapierbörse gebildeten Schlusskurs oder letzten im fortlaufenden 
Handel gebildeten Preis, welchem in den zehn Börsenhandelstagen vor 
dem ersten der drei Referenztage der höchste Umsatz zugrunde lag.  

bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, darf der angebotene 
Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) je Aktie den Durchschnitt der 
Schlusspreise (wie in lit. aa) definiert) an den drei Börsenhandelstagen 
vor dem Stichtag um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

„Stichtag“ ist der Tag der Veröffentlichung der Entscheidung der 
Gesellschaft, ein öffentliches Kaufangebot abzugeben, oder, bei einer 
Angebotsänderung betreffend den Kaufpreis, der Tag der endgültigen 
Entscheidung des Vorstands über die Angebotsänderung.  

Das Kaufangebot kann Bedingungen vorsehen. Sofern der Gesellschaft 
mehr Aktien zum Rückerwerb angedient werden als die Gesellschaft den 
Aktionären insgesamt zum Rückerwerb angeboten hat, erfolgt der Erwerb 
durch die Gesellschaft nach dem Verhältnis der angedienten Aktien. Es 
kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär erfolgen.  

e) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund einer 
Ermächtigung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworben wurden, zu allen 
gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden, insbesondere auch zu den 
folgenden Zwecken: 

aa) Die Aktien können ganz oder zu einem Teil mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre 
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 
Der Vorstand kann bestimmen, dass die Aktien im vereinfachten Ver-
fahren auch ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen 
rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft eingezogen werden. In diesem Fall ist der Aufsichtsrat 
ermächtigt, die Angabe der Zahl der Stückaktien in der Satzung 
anzupassen. 

bb) Die Aktien können gegen Sachleistung übertragen werden, insbesondere 
auch im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und 
dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmens-
beteiligungen.  
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cc) Die Aktien können zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten aus 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
oder von Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, oder 
im Zuge der Erfüllung von Wandlungspflichten aus solchen 
Wandelschuldverschreibungen übertragen werden.  

dd) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse veräußert 
werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Sofern die veräußerten 
Aktien den Aktionären nicht unter Wahrung ihres Bezugsrechts angeboten 
werden, dürfen sie insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung.  

ee) Die Aktien können im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen 
aktienbasierten Programmen oder Vergütungskomponenten an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder des Vertretungsorgans 
eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen 
Unternehmens ausgegeben werden; soweit Vorstandsmitgliedern der 
Gesellschaft Aktien gewährt werden sollen, entscheidet hierüber der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft, der hierdurch zu entsprechender 
Verwendung ermächtigt wird. 

f) Die Ermächtigungen in lit. d) bb) bis ee) gelten auch für Aktien der Gesellschaft, 
die gemäß § 71d Satz 5 AktG erworben wurden.  

g) Die Ermächtigungen in lit. d) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, 
einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden.  

h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien kann insoweit ausgeschlossen 
werden, wie die eigenen Aktien gemäß den Ermächtigungen in lit. d) bb) bis ee) 
verwendet werden. Auf die für Veräußerungen eigener Aktien gemäß der 
Ermächtigung in lit. d) dd) unter Bezugsrechtsausschluss geltende 10 %-Grenze 
sind anzurechnen: 

• Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder 
sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben werden, und 

• Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und 
soweit die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
in sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.  

i) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf Grund 
dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur mit seiner Zustimmung 
vorgenommen werden dürfen. 
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Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein soll, unter 
bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (§ 71 Absatz 1 
Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG), ist im Internet unter 
https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich. 

 
II. Weitere Angaben und Hinweise 

 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
berechtigt, wenn sie sich zur Hauptversammlung frist- und formgerecht angemeldet und der 
Gesellschaft ihren Anteilsbesitz frist- und formgerecht nachgewiesen haben. Die Anmeldung 
muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Als Nachweis ist ein in Textform 
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch den Letztintermediär erforderlich, wobei ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c 
Absatz 3 AktG ausreicht. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss 
des 22. Tages vor der Versammlung, also auf den 25. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) 
(sogenannter Nachweisstichtag), zu beziehen. 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
jeweils bis spätestens am  

09. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

unter der Adresse oder per E-Mail an 

 

PVA TePla AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
E-Mail: PVA2026@aaa-hv.de 

 

zugehen. 

Für die Wahrung der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft 
maßgeblich. 

 

Die Anmeldung kann gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre an eine der oben genannten 
Adressen bis spätestens 09. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich), an die 
Gesellschaft übermittelt werden. Aktionärinnen und Aktionäre, die diese Möglichkeit nutzen 
möchten, werden gebeten, sich hierzu an ihren jeweiligen Letztintermediär, z.B. ihre 
Depotbank, zu wenden. 

 
Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 
des Anteilsbesitzes bis spätestens 09. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), werden Eintrittskarten für 
die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
mailto:PVA2026@aaa-hv.de
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sicherzustellen, werden die Aktionäre gebeten, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung 
eines ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den zuvor beschriebenen Nachweis des 
Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der 
Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem im Nachweis 
genannten Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. 

Mit dem Nachweisstichtag bzw. der Erbringung des Nachweises geht keine Sperre für die 
Veräußerbarkeit der nachgewiesenen Aktien einher. Ebenso werden die Aktien durch eine 
Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien 
auch ab dem Nachweisstichtag und auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. 
Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und 
Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und 
stimmberechtigt. Die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Erwerbers bleibt unberührt. Für 
die Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag keine Bedeutung. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können sich hinsichtlich der Teilnahme an der Hauptversammlung, der Ausübung 
ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung und sonstiger hauptversammlungsbezogener 
Rechte durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. Die Erteilung 
einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig und kann 
sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. Im Falle einer Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der 
form- und fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich (siehe oben unter 
"Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts").  

Vorbehaltlich der nachfolgenden Sonderfälle bedürfen die Erteilung einer Vollmacht, ihre 
Änderung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG zumindest der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre, die eine 
andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht das 
Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes zugeschickt wird, sowie auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
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zum Download zur Verfügung steht. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf, ihre Änderung 
und der Nachweis der Bevollmächtigung kann an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse 
übermittelt werden: 

PVA TePla AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
E-Mail: PVA2026@aaa-hv.de 

 
Die Erteilung einer Vollmacht bzw. deren Widerruf kann gemäß § 67c AktG auch über 
Intermediäre an eine der oben genannten Adressen bis spätestens 15. Juni 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ) (Zugang maßgeblich), an die Gesellschaft übermittelt werden. Aktionärinnen und 
Aktionäre, die diese Möglichkeit nutzen möchten, werden gebeten, sich hierzu an ihren 
jeweiligen Letztintermediär, z. B. ihre Depotbank, zu wenden. 

 

Die Erklärungen müssen spätestens bis zum Ablauf des 15. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei 
der zuvor genannten Adresse eingehen.  

 

Darüber hinaus können Aktionäre eine andere Person auch noch in der Hauptversammlung 
bevollmächtigen. Hierfür kann z.B. das den Stimmkartenbögen beigefügte Formular 
verwendet werden. Ebenso kann der Nachweis der Bevollmächtigung am Tag der 
Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs im Sinne von § 135 AktG (z.B. einer Depotbank 
oder eines Kreditinstituts), besteht ein Textformerfordernis weder nach der Satzung der 
Gesellschaft noch nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Aktiengesetzes. Die für die 
Bevollmächtigung erforderliche Form ist daher bei dem jeweils zu bevollmächtigenden 
Intermediär zu erfragen. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht einem bestimmten Intermediär 
erteilt und von diesem nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss 
zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 
enthalten. Wir bitten unsere Aktionäre, sich insoweit mit den jeweils zu Bevollmächtigenden 
abzustimmen. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, 
die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für 
die Hauptversammlung zu bestellen.  

Das persönliche Erscheinen eines Aktionärs in der Hauptversammlung gilt als Widerruf einer 
zuvor an einen Dritten erteilten Vollmacht. Die Gesellschaft macht zu diesem Zweck von der 
in § 19 Abs. 2 Satz 3 der Satzung vorgesehenen Erleichterung vom Textformerfordernis für 
den Widerruf erteilter Vollmachten Gebrauch. 

 

mailto:PVA2026@aaa-hv.de
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Stimmrechtsvertretung durch die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft 

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Auch in diesem Fall sind eine form- und fristgerechte 
Anmeldung und der form- und fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich (siehe oben unter 
„Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts“). Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und 
ihre Änderung sowie ihr Widerruf bedürfen zumindest der Textform. Sofern die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall 
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, das Stimmrecht ausschließlich 
gemäß den Weisungen des Aktionärs auszuüben. Soweit eine eindeutige und ausdrückliche 
Weisung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den 
jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung 
teilnehmen. Den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft steht bei der Ausübung des 
Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine 
Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung 
mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Stimmrechtsvertreter 
dürfen im Übrigen das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der 
Hauptversammlung nicht bekannt ist, (zum Beispiel bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. 
Auch in diesen Fällen werden sie sich der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung 
teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne 
ausdrückliche Weisung. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur 
Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können an die 
vorstehend im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“ 
genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse, über Intermediäre an eine der genannten Adressen 
gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Ablauf des 15. Juni 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden.  

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte 
und steht auch unter  

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

zum Download zur Verfügung. 

Darüber hinaus haben Aktionäre und deren Vertreter auch während der Hauptversammlung 
die Möglichkeit, den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht und Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts zu erteilen, z.B. durch Nutzung des dafür vorgesehenen, den 
Stimmkartenbögen beigefügten Formulars. 

Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter an der Hauptversammlung selbst oder durch einen anderen 
Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, werden die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine ihnen erteilte Vollmacht nicht ausüben.  

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
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Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 
Absatz 1 AktG  

1. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt oder bekannt gemacht werden. Jedem 
neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der 
Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 
Versammlung, also bis zum 16. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Adresse lautet 
wie folgt: 

PVA TePla AG  
Vorstand 
Im Westpark 10-12 
35435 Wettenberg 
Deutschland 
E-Mail (nur mit qualifizierter elektronischer Signatur): ir@pvatepla.com 
 
 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie nicht bereits 
mit der Einberufung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über 
die Internetadresse 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen 
halten. 

 

2. Anträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG 

Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung können durch Aktionäre 
bzw. deren Vertreter in der Hauptversammlung gestellt bzw. unterbreitet werden, ohne 
dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder 
sonstigen besonderen Handlung bedarf. 

Anträge im Sinne des § 126 AktG (nebst einer etwaigen Begründung) und 
Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG werden einschließlich des Namens des 
Aktionärs und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über die Internetadresse 

mailto:ir@pvatepla.com
https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
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https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der 
Versammlung, also bis zum 1. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der Adresse oder E-
Mail-Adresse 

PVA TePla AG 
Investor Relations 
Im Westpark 10-12 
35435 Wettenberg 
Deutschland 
E-Mail: ir@pvatepla.com 

zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur 
Zugänglichmachung nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die 
Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 
AktG vorliegt. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht auch dann nicht zugänglich 
gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des §126 
Absatz 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angabe von 
Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder 
oder Prüfer oder die Angabe über die Mitgliedschaft der vorgeschlagenen 
Aufsichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von 
§ 125 Absatz 1 Satz 5 AktG enthalten.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 
Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur 
dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das 
Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Anträge zu den 
verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen bzw. zu unterbreiten, bleibt unberührt. 

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung in der 
Hauptversammlung unter Beachtung von § 137 AktG zuerst über die Vorschläge der 
Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt. Sollten die Vorschläge der 
Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich die 
Gegenanträge oder (abweichenden) Wahlvorschläge erledigt. 

 

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 AktG 

Gemäß § 131 Absatz 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit diese 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 
AktG genannten Gründen absehen. 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
mailto:ir@pvatepla.com
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Ferner bestimmt § 20 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft, dass der 
Versammlungsleiter ermächtigt ist, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen zu beschränken. Er ist auch berechtigt, zu Beginn oder im Verlaufe der 
Hauptversammlung den zeitlich angemessenen Rahmen für den Verlauf der 
Hauptversammlung und für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 
sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag festzusetzen. 

 

4. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Absatz 2, 
126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 
Absatz 1, 127 und § 131 Absatz 1 AktG, insbesondere Angaben zu weiteren, über die 
Einhaltung maßgeblicher Fristen hinausgehenden Voraussetzungen finden sich unter 
der Internetadresse 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen  
 
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machen-
den Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, 
insbesondere einschließlich der nach § 124a AktG zugänglich zu machenden Unterlagen, sind 
ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter  
 
https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
zugänglich. 
 
Etwaige im Vorfeld der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehende und veröffentli-
chungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären 
werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden. Gleiches 
gilt – nach der Hauptversammlung – auch für die Abstimmungsergebnisse.  
 

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden 
Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich sein und, soweit gesetzlich erforderlich, in der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme ausliegen. 

 

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 

Zur Durchführung der Hauptversammlung und um Aktionären die Teilnahme an und die 
Ausübung von Rechten im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen, verarbeitet die 
Gesellschaft personenbezogenen Daten. Darüber hinaus werden diese Daten für damit in 
Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. 
Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/
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Nähere Informationen zum Datenschutz sind über die Internetadresse  

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/ 

abrufbar. Die PVA TePla AG sendet diese Informationen auf Anforderung auch in gedruckter 
Form zu.  

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
eingeteilt in 21.749.988 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien mit ebenso 
vielen Stimmrechten. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt dementsprechend 21.749.988. Die 
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (Stand: 5. Mai 2026) 
insgesamt 1.327.398 eigene Aktien.  

  

Wettenberg, im Mai 2026 

 

PVA TePla AG 

Der Vorstand 

 
 

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/hauptversammlung/

